
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/9/26 3Ob413/51,
7Ob44/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1951

Norm

ABGB §358 III

ABGB §431 ff

ABGB §440

Rechtssatz

Hat der Treuhänder die ihm bücherlich übertragene Liegenschaft wieder zu treuen Hand bücherlich einem Dritten

übergeben, ohne daß dieser die obligatorische Verp ichtung des ersten Treuhänders zur Rückstellung der

Liegenschaft an den Treugeber übernommen hätte und ohne daß er arglistig vorgegangen wäre, so kann der erste

Treugeber nicht den zweiten Treuhänder auf Rückstellung der Liegenschaft klagen. Über den Umfang der Rechte des

außerbücherlichen Eigentümers und des bloßen Tabulareigentümers.
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